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Informationen zum Studienabschlussdarlehen der Daka  
  
Sie können als Studierende ein zinsloses Studienabschlussdarlehn aus Mitteln der 
Darlehnskasse der Studentenwerke des Landes Nordrhein-Westfalen (Daka) erhalten. 
Die Daka vergibt das Studienabschlussdarlehen bis zu 9.000 €. Die 
Studienabschlussdarlehen werden in Monatsraten ausgezahlt. Die Förderrate kann bis 
zu 1.000,00 € monatlich betragen.  
Von der letzten Monatsrate eines Darlehens wird zur anteiligen Deckung der Daka-
Eigenkosten ein einmaliger Betrag von 5 % der gesamten Darlehenssumme 
einbehalten.  
 
Voraussetzung ist, 
• dass Sie sich als Studierende in der Abschlussphase Ihres Studiums befinden, es 

können maximal die letzten 18 Monate vor Beendigung des Studiums gefördert 
werden, (Nachweis über das Prüfungsamt der Hochschule) 

• dass Sie eine selbstschuldnerische Bürgschaft eines tauglichen Bürgen oder einer 
Bank nachweisen, 

• dass andere Förderungswege nicht oder nicht mehr bereitstehen (z.B. bei 
Überschreitung der BAföG-Förderungshöchstdauer).  

 
Das Lebensalter und die Semesterzahl spielen bei der Darlehensvergabe eine 
nachgeordnete Rolle. Ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung eines Darlehens besteht 
nicht. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den Richtlinien für die Vergabe 
von Studiendarlehn aus Mitteln der Darlehnskasse der Studentenwerke im Land NRW 
e.V. (Daka) in der Fassung vom 14.06.2011. 
 
Rückzahlung 
Die Tilgung des Darlehens beginnt zwölf Monate nach Auszahlung der letzten 
Förderrate. Sie erfolgt im Lastschriftverfahren in Raten von 150,00 € monatlich. Eine 
vorzeitige Tilgung des Darlehens ist jederzeit und in jeder Höhe möglich.  
 
Informationen 
Darlehnskasse der Studentenwerke im Land Nordrhein – Westfalen e.V. (Daka) 
Luxemburger Str. 124-126, 50939 Köln 
Tel.: 02 21 – 9 42 65 - 361, Fax: 02 21 – 9 42 65 - 302    
www.daka-nrw.de info@daka-nrw.de    
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Beantragung beim örtlichen Studentenwerk 
 
Studentenwerk Essen-Duisburg,   
Frau Hildebrand 
Reckhammerweg 1, 45141 Essen,  
Tel.: 02 01 – 8 20 10 - 36, Fax: 02 01 -  8 20 10 61 
 
 
Beratungszentrum Soziales & Internationales 
 
Campus Duisburg:             Beate Wargalla (Beraterin) 
                                             Lotharstraße 23 – 25, 47057 Duisburg 
                                             Beratungszeiten: Di, Mi, Do von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
                                             Tel.: 02 03 – 3 79 41 69, Fax: 02 03 – 3 79 37 73 

wargalla@stw.essen-duisburg.de 
 

              
Campus Essen:          Ulrike Sand (Beraterin) 
            Reckhammerweg 3 (Gästehaus), 45141 Essen 
            Beratungszeiten: Di, Mi, Do. von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
            Tel.: 02 01 – 8 20 10 70, Fax: 02 01 – 8 20 10 71 
            sand@stw.essen-duisburg.de  
 
 
 
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit kann das Studentenwerk jedoch keine 
Haftung übernehmen. 
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